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Einschätzung während der Probezeit

	für
	[bookmark: Text37]     
	[bookmark: Text38]     

	
	(Amtsbezeichnung)
	(Vor- und Zuname)


geb. am:      
[bookmark: Kontrollkästchen11][bookmark: Kontrollkästchen12]Schwerbehinderung  |_|  nein   |_|  ja, Grad der Behinderung      
Beurteilungszeitraum vom      	bis      
[bookmark: Dropdown1]Fachlaufbahn: 	; fachlicher Schwerpunkt (soweit gebildet): 

1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben in der bisherigen Probezeit

	Dauer
	Dienststelle
	Art der Tätigkeit
Beschreibung des Aufgabengebietes

	von
	bis
	
	

	(teilzeitbeschäftigt von … bis…/ Arbeitszeitanteil)
	
	

	     
	     
	     



2. Gesamtwürdigung (verbale Beschreibung) Sofern Leistungsmängel bestehen, sollen diese, ihre Ursachen und Möglichkeiten der Abhilfe –ggf. auf einem gesondertem Blatt – dargestellt werden.
	[bookmark: Text42]     


3. Bewertung

Die Beamtin/der Beamte ist für die Aufgaben der Fachlaufbahn und, soweit gebildet, des fachlichen Schwerpunktes und für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit

[bookmark: Kontrollkästchen13][bookmark: Kontrollkästchen14][bookmark: Kontrollkästchen15]|_| voraussichtlich geeignet	|_| voraussichtlich noch nicht	|_| voraussichtlich nicht geeignet
		geeignet



4. Leistungsfeststellungen für die Entscheidungen nach dem BayBesG


4.1 Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden erfüllt[footnoteRef:1]. [1:  Der regelmäßige Aufstieg in den Stufen des Grundgehalts einer Besoldungsgruppe erfolgt nur bei einer Leistung, die den mit dem Amt verbundenen Mindestanforderungen entspricht. Andernfalls kommt es zu einem Verbleiben in der bisherigen Stufe (Stufenstopp). Hierfür ist diese Leistungsfeststellung unter Nr. 4.1 vorgesehen. Die Mindestanforderungen sind erfüllt, wenn keine Zweifel am erfolgreichen Abschluss der Probezeit bestehen und daher die Beamtin/der Beamte unter 3 mit „voraussichtlich geeignet“ bewertet wurde. Falls die Mindestanforderungen nicht erfüllt werden, sind die wesentlichen Leistungsmängel in einer gesonderten Begründung unter Nr. 2 darzustellen.] 


[bookmark: Kontrollkästchen16][bookmark: Kontrollkästchen17]|_| ja	|_| nein


4.2 Sofern für den Vollzug des Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayBesG erforderlich[footnoteRef:2]: [2:  Diese Feststellung kommt nur für die Beamtinnen und Beamte in Betracht, die im hochschulweiten Vergleich zu den Spitzenbeamtinnen und -beamten gehören. Für dauerhaft herausragende Leistungen kann dieser Personenkreis den Unterschiedsbetrag zur nächsthöheren Stufe des Grundgehalts als Zulage vorweg erhalten (Leistungsstufe). Ohne Anspruch auf die Gewährung wird mit dieser Feststellung die Möglichkeit eröffnet, dass die Beamtin/der Beamte in den Berechtigtenkreis für eine Leistungsstufe aufgenommen werden.] 


Dauerhaft herausragende Leistungen gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 1 bzw. 4 BayBesG

[bookmark: Kontrollkästchen19]|_| werden festgestellt



	
	     

	
	[bookmark: Dropdown2](Vor- und Zuname )





	[bookmark: Text40]     
	,den
	     
	

	(Ort)
	
	(Datum)
	[bookmark: Dropdown3](Unterschrift )




	Stellungnahme des/der unmittelbaren Vorgesetzten
	[bookmark: Text43]     

	
	(Vor- und Zuname)



[bookmark: Kontrollkästchen18]|_| ohne Einwendungen
|_| Einwendungen, Begründung (ggf. auf gesondertem Blatt)




	     
	,den
	     
	

	(Ort)
	
	(Datum)
	(Unterschrift des/der Vorgesetzten)



Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten:



	     
	,den
	     
	

	(Ort)
	
	(Datum)
	(Unterschrift der beurteilten Beamtin/des beurteilten Beamten







Einverstanden / geändert
(Art. 60 Abs. 2 LlbG)



	München
	,den
	     
	

	
	
	(Datum)
	(Unterschrift des Präsidenten)




Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten:



	[bookmark: _GoBack]     
	,den
	     
	

	(Ort)
	
	(Datum)
	(Unterschrift der beurteilten Beamtin/des beurteilten Beamten
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